
Stadt Freiburg - Umweltschutzamt -

Talstr.4

79102 Freiburg

Förderprogramm der Stadt Freiburg "Energiebewusst sanieren"- Verwendungsnachweis

AntragsNr.:                  

Antragsteller:     

Fläche

Dämm-

stärke

Wärmeleit-

gruppe

Material Dämmstoff  /Fabrikat 

Fenster Beleg Nr., Positionen *

[m²] [cm] (z.B. 040) der Handwerkerrechnung

Außendämmung der 

Außenwände

Innendämmung der 

Außenwände (an 

Denkmälern)

Dämmung Dachschrägen

Dämmung Flachdach

Dämmung der obersten 

Geschossdecke

Kellerdämmung

Austausch der Fenster

(nur in Verbindung mit 

Außenwanddämmung)

--- ---

Uw-Wert = _______

!!! Bitte geben Sie von den sanierten Bauteile die o.g. Daten ein und belegen Sie diese mit Rechnungen (Kopien!)

*Sie helfen uns bei der Bearbeitung der Auszahlungsbescheide, wenn Sie die entsprechenden Angaben in den Rechnungen 

farbig markieren.

Bankverbindung zur Auszahlung wie beantragt, andernfalls:

Kreditinstitut

Bankleitzahl                    Kontonummer

Ich/wir versichere/versichern, dass die obigen Angaben zum Einsatz der Fördermittel vollständig und richtig sind

und dass ich/wir sie durch geeignete Unterlagen belegen kann/können. Mir/uns ist bekannt, dass die Angaben 

subventionserhebliche Tatsachen im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch in Verbindung mit § 2 Subventionsgesetz darstellen 

und dass ein Subventionsbetrug strafbar ist.

Ort , Datum Unterschrift Antragsteller

Anlage: Belege/Rechnungen zu durchgeführten Maßnahmen Verwendungsnachweis-2012

Wärmeschutz-

maßnahmen 

Falls Sie bestehende Konstruktionen anrechnen wollen, benötigen wir eine ausführliche U-Wert-Berechnung für jedes 

Bauteil von Ihrem Handwerker, Sachverständigen oder Energieberater.

Der Effizienz-Bonus wird nur gewährt bei Nachweis des geforderten Standards durch die Vorlage der Bestätigung über die 

antragsgemäße Durchführung auf den Formblättern der KfW bezüglich einer Förderung zum KfW Effizienzhaus- Standard 

(www.kfw.de) oder alternativ dazu die Berechnung nach EnEV mit dem Nachweis, dass die Kriterien der KfW-Effizienzhaus-

Standards bezüglich des Jahres-Primärenergiebedarfs und des Transmissionswärmeverlusts eingehalten werden. Der Passivhaus- 

Standard ist mit dem PhPP-Nachweis des Passivhaus-Instituts (oder vergleichbar) nachzuweisen. Nähere Angaben sind zu finden 

unter www.Passivhaus-Institut.de


